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Warum Clearing?

„[…]

1. Mein Mandant hat Anspruch auf sofortige Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes und 

künftige Unterlassung der rechtswidrigen Beeinträchtigung seiner Rechte gem. § 97 Abs. 1 

UrhG.

Ich fordere Sie deshalb namens und in Vollmacht meines Mandanten auf,

a) es unverzüglich zu unterlassen, seine vorbenannte Software unberechtigt öffentlich 

zugänglich zu machen und zu verbreiten und 

b) zur Beseitigung der Wiederholungsgefahr hinsichtlich zukünftiger Verstöße bis spätestens 

zum 

eine ausreichend strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. […]“



Vollzeitstellen



Welche Pflichten 

sind zu erfüllen?
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• Informationspflichten

• GPLv2, Ziffer 1

You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you 

receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately 

publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; 

keep intact all the notices  [...]  and to the absence of any warranty; and give any 

other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. 

Welche Pflichten sind zu erfüllen?
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Welche Pflichten sind zu erfüllen?

• Source Code

• GPL v2, Ziffer 3 

You may copy and distribute the Program [...] in object code or executable form under the 

terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: 

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must 

be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for 

software interchange; or, 

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a 

charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete 

machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms 

of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, 

c) [...] non-commercial distribution [...]
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Welche Pflichten sind zu erfüllen?

• Copyright Notice

• Disclaimer of Warranty

• Copy of the License / Attribution to License in Source Code

• Source Code



Wie sollte das 

Ergebnis 

aussehen?















osborneclarke.com

1717/59

Wie sollte das Ergebnis aussehen?

• Bill of Materials mit Lizenztexten, Copyright-Klauseln, Zuordnung einzelner 

Komponenten

• Source Code Repo



Wie komme ich 

dahin?
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Wie komme ich dahin?

• Scanning

• Clearing

• BOM-Liste erstellen



















Collaborative 

Clearing heute





Woran hakt’s?



osborneclarke.com

3131/59

Woran hakt’s?

Nochmal: Welche Pflichten sind zu erfüllen?

• Copyright Notice

• Warranty Disclaimer 

• Kopie des Lizentextes / Zuordnung der Lizenzen zum Source Code

• Source Code







Copyright Notice 

Disclaimer of Warranty

Attribution to GPLv2 
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Copyright Notice 

Disclaimer of Warranty

Attribution to GPLv2 



Copyright Notice 

Disclaimer of Warranty

Attribution to GPLv2 
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Verletzung von OSS-Lizenzbedingungen | Rechtsprechung

Selbst der offizielle Linux-Kernel steckt voller Fehler!

OLG Hamm, Urteil vom 13.06.2017, 4 U 72/16:

• [So] hat die Klägerin die Programmversion auch stets zusammen mit dem Text der 

„GNU General Public License“ zur Verfügung gestellt. Selbst wenn sie dies nicht 

getan hätte, wäre sie nicht daran gehindert, sich im vorliegenden Rechtsstreit auf 

den entsprechenden Verstoß der Beklagten zu berufen. Die „GNU General Public 

License“ enthält keine Verpflichtung oder Obliegenheit des Lizenzgebers, die 

Software nur zusammen mit dem Lizenztext auszuliefern, sondern lediglich eine 

entsprechende Vorgabe für die Lizenznehmer.

Fehler im Kernel sind egal und werden dem angekreidet, der den Kernel weitergibt!



Muss ich unter 

der GPL 

Copyright-

Klauseln aus 

Source Files 

extrahieren?
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Woran hakt’s?

• Qualität des Ausgangsmaterials in Puncto Compliance oftmals schlecht

• Viele Lizenzregelungen 

– sind unklar und missverständlich

– werden unterschiedlich verstanden

• Rechtsfolgen hängen vom Einzelfall ab

• Ein Einheitliches Verständnis der Lizenzen existiert nicht.
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Woran hakt’s?

• Kein Vertrauen in Clearing durch unternehmensfremde Dritte

• Die Lösung? Transparenz!

• SPDX ist ein Anfang. Aber…
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Woran hakt’s?

• Kein Vertrauen in Clearing durch unternehmensfremde Dritte

• Die Lösung? Transparenz!

• SPDX ist ein Anfang. Aber…

• Bei Zweifelsfällen sollte der Zweifel transparent kommuniziert werden.

• Scantiefe: Linux rekursiv gescannt? 90 Lizenzen oder nur die GPL?

• Copyright-Klauseln aus Sourcen extrahiert?

• Copyleft geprüft?
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Woran hakt’s?

• Standards für

– die Erfassung von Zweifelsfällen,

– unterschiedliche Komfort-Level (Scan rekursiv, Copyright-Klauseln aus Sourcen

extrahiert, Copyleft geprüft, etc.),

– unterschiedliche Anwendungsszenarien (Embedded, Stand-Alone, Desktop)

– die Dokumentation getroffener Entscheidungen und Abwägungen 

(Mehrfachlizenzierung, Versionsoffene Lizenzen, unklare Sache- und 

Rechtslage)

– den Vergleich unterschiedlicher Clearings derselben Pakete

schaffen
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Woran hakt’s?

• Letztlich: Standards für Clearing-Prozesse schaffen

• Nächster Schritt: kollaborative Plattform für das Clearing von Komponenten

• Abgleich mehrerer Clearing-Ergebnisse unterschiedlicher Akteure
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Haftung

• Angebot von Clearing-Ergebnissen kann Haftung nach sich ziehen.

• Bei Überlassung von Software:

– Gesetzliche Haftung bei Sach- und Rechtsmängeln besteht!

– Wird Software unentgeltlich überlassen, liegt Schenkung vor (§ 516 BGB)

• nur Haftung für arglistige verschwiegene Mängel (§§ 523, 524 BGB)

– Wird Software entgeltlich überlassen, liegt i.d.R. Kaufvertrag vor

• bei Mängeln Recht auf Rücktritt, Minderung, Aufwendungs- und 

Schadensersatz

• Ähnliche Rechtslage wohl bei Vertrieb von Clearing-Ergebnissen
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Haftung

Praxistipp: Bei kommerziellen Leistungen…

• zusätzlich wirksame Haftungsbeschränkung vereinbaren

• Gewährleistungsregelungen aufnehmen (gemäß GPL zulässig!)

• (In Deutschland unwirksamen) Gewährleistungs- und Haftungsausschluss im 

internationalen Vertrieb dennoch weitergeben, da ggf. im Ausland wirksam
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Haftung

• Wenn ich mich als Unternehmen traue, OSS einzusetzen, warum vertraue ich dann 

nicht auf dieselben Prinzipien beim OSS Clearing?



osborneclarke.com

5656/59

Fazit

• Anforderungen an OSS alles andere als klar.

• Viele rechtliche Zweifelsfragen

• Qualität des Ausgangsmaterials oftmals schlecht

• Standards 

– für mehr Transparenz bei Zweifelsfragen und 

– für Clearing-Prozesse

können helfen

• Komfort-Level nicht vergessen







osborneclarke.com

5959/59

osborneclarke.com

59

Dr. Hendrik Schöttle berät im IT- und Datenschutzrecht.

Hendrik Schöttle wurde 2018 vom Handelsblatt und von Best 

Lawyers als einer der besten Anwälte im IT-Recht genannt. Er wird 

im Kanzleimonitor 2017/2018 als mehrfach empfohlener Anwalt im 

IT-Recht geführt. Das Kanzleihandbuch Legal 500 Deutschland 

empfiehlt ihn, weil er durch „sehr gute IT-Kenntnisse besticht, auch 

wenn es sich um exotische Fragen handelt“ und durch ein „sehr 

schnelles Verständnis technischer Details“. 2015 wurde er mit dem 

Client Choice Award von Lexology und dem International Law Office 

(ILO) in der Kategorie IT- und Internetrecht ausgezeichnet.

Er hat langjährige Erfahrung bei der Beratung, Vertragsgestaltung 

und Verhandlung von komplexen IT-Projekten. Seine Schwerpunkte 

sind IoT, Digitalisierung und Cloud Computing. Er berät zu Software-

Lizenzmodellen, insbesondere zu Open-Source-Software, und im 

Datenschutzrecht. Zu seinen Mandanten gehören international tätige 

Technologiekonzerne sowie namhafte IT- und E-Business-

Unternehmen.

Hendrik Schöttle arbeitet seit 2005 als Rechtsanwalt, seit 2007 im 

Münchner Büro von Osborne Clarke. Er war mehrfach im Rahmen 

von Secondments in Rechtsabteilungen von IT-Unternehmen tätig. 

Zudem hat er mehrere Jahre als Software-Entwickler am Institut für 

Rechtsinformatik der Universität des Saarlandes gearbeitet. Seine 

praktische Erfahrung und sein technisches Know-how kommen 

seinen Mandanten bei der technologienahen Beratung zugute.

Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen, Mitautor mehrerer 

Handbücher und Kommentare, unter anderem des Beck’schen

Handbuchs IT- und Datenschutzrecht und des juris

Praxiskommentars zum BGB.

Hendrik Schöttle ist Dozent der Deutschen Anwaltakademie für den 

Fachanwaltslehrgang IT-Recht und hält regelmäßig Vorträge zu 

Themen des IT-Rechts.

Er ist Mitglied des Ausschusses Datenschutzrecht der 

Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK), der Arbeitsgemeinschaft 

Informationstechnologie im Deutschen Anwaltverein (DAV) und der 

Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik (DGRI).

Kontakt

Dr. Hendrik Schöttle
Partner/Fachanwalt für IT-Recht

hendrik.schoettle@osborneclarke.com
+49 89 5434 8078


